
Aktuelle Information zum Corona-Virus
Änderung der Corona-Verordnung zum 30.06.2021

Liebe Besucherinnen und Besucher, 
liebe Angehörige und Betreuer,

das Sozialministerium hat eine Änderung der CoronaVO für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
zum 30.06.2021 erlassen.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen / Lockerungen;

• Geimpfte und genesene Besucher zählen ab sofort bei der Beschränkung der Besucherzahl auf 2 Be-
sucher / Tag nicht mehr mit. 

• Unter Vorlage Ihres Impfausweises oder eines „Genesenennachweises“ erhalten Sie einen Zutritts-
berechtigungsschein im Bürgerheim, sodass Sie nicht bei jedem Besuch den Impfpass / Nachweis 
vorlegen müssen.

Bei einer Inzidenz unter 10 Neuinfektionen / 100.000 / 7 Tage gelten ab dem 30.06.2021 weitere Locke-
rungen für das Bürgerheim VS. 

• Die Beschränkung auf 2 Besucher/Tag entfällt
• Die Testpflicht für Besucher entfällt

Die Besuchszeiten werden ab dem 30.06.2021 erweitert. Sie können täglich von 14:00 – 18:00 Uhr 
unter folgenden Voraussetzungen Besuche im Bürgerheim wahrnehmen:

• Die Registrierung am Eingangsbereich bleibt 
bestehen.

• Besuche im Bewohnerzimmer und im Garten 
sind erlaubt. Der Aufenthalt in den Gemein-
schaftsbereichen (auch Balkone) ist nicht ge-
stattet.

• Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind von den 
Besuchern verbindlich einzuhalten:

 – Händedesinfektion beim Betreten des 
Bürgerheims.

 – Tragen einer FFP-2-Maske im Haus.
 – Einhaltung eines Mindestabstands von 
1,5 Metern zu anderen Personen
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Wir freuen uns über diese Lockerungen, weisen jedoch darauf hin, dass diese nur bei einer 
Inzidenz von unter 10 gelten. 
 Sobald die Inzidenz im Schwarzwald-Baar- Kreis erneut über den Wert von 10 ansteigt, 
treten gemäß der Corona-Verordnung die bisherigen Schutzmaßnahmen (Testung der Be-
sucher, max. 2 Besucher/Tag) wieder in Kraft. 

Im Namen all unserer Bewohnerinnen und Bewohner hoffen wir, dass wir mit dieser Locke-
rung ein weiteres Stück Normalität erlangen.
 Bitte halten Sie sich nach wie vor an die geltenden Regeln, denn nur gemeinsam können 
wir es schaffen, die Bewohner und Mitarbeiter im Bürgerheim weiter vor einer Corona-In-
fektion zu schützen.

Gerne stehen wir Ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Bürgerheim-Teams

Ihr
Matthias Trautmann
Heimleitung


